Silageplatten mit Sickersaftgrube
Höhe der Förderung



Die Förderung bezieht sich auf den nach Abzug von
 

anderen öffentlichen Förderungsmitteln verbleibenden 



Kostenanteil.

· Die Förderungshöhe wird nach dem Anteil der Betriebs-


flächen im Wasserschutzgebiet wie folgt festgelegt:
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Voraussetzung zur Gewährung des Kostenzuschusses ist eine Vereinbarung zur Ausbringung von Wirtschaftsdüngern für die Betriebsflächen innerhalb des Wasserschutzgebietes. 
Falls der Landwirt bereits über eine andere Förderungsmaßnahme (z. B. Gülleausbringung im Schleppschuhverfahren)  Auflagen zur Ausbringung von Wirtschaftsdüngern mit dem WTV vereinbart hat, kann er eine Förderung mit reduzierten Förderbeträgen in Anspruch nehmen.

Allgemeine Auflagen



Die Betriebsstätte des Antragstellers liegt in einem Wasser-


schutzgebiet des Wahnbachtalperrenverbandes.


Zur Gewährung eines Kostenzuschusses sind folgende Unterlagen vorzulegen:



Lageplan mit Standort der Silageanlage



Baubeschreibung



Baugenehmigung und Bauabnahme



Rechnungen „ Bauausführung und Material“


Nach Errichtung der Silageanlagen ist bei der aktuellen 

Betriebsgröße eine Zwischenlagerung von Silage in der Feldflur nicht mehr erforderlich und wird nicht mehr durchgeführt. Eine schriftliche Bestätigung dazu wird dem WTV vorgelegt. Planungen zur Betriebserweiterung werden bei der Bemessung der Silageanlage bereits berücksichtigt.


Die Silagesickersäfte werden gemäß einem Düngeplan, der mit dem Landbauberater Wasserwirtschaft erstellt wird, auf betriebseigenen Flächen ausgebracht.


Die Silageanlagen sind über mindestens 20 Jahre zu nutzen. Ein           Weiterverkauf oder die Verpachtung von Lagerraum ist 

vor Ablauf dieser Frist nur mit Zustimmung des Wahnbach-

talsperrenverbandes möglich.



Der vom Wahnbachtalsperrenverband gewährte Kosten-

zuschuss ist zeitanteilig (ein 20stel des Zuschusses pro Jahr) 

an den Wahnbachtalsperrenverband zurückzuerstatten, 

wenn bei Betriebsaufgabe
oder Betriebsumstellung, die eine 

Nutzung der Silageanlagen nicht erfordert, vor Ablauf von 

20 Jahren 
kein Nachfolger in diese Vereinbarung eintritt. 

Diese Rückerstattung entfällt, wenn der Silagelagerraum 

kostenlos anderen Mitgliedern des Arbeitskreises Landwirt-

schaft, Wasser und Boden im Rhein-Sieg-Kreis (ALWB), 

die Flächen in den Wasserschutzgebieten des Wahnbach-

talsperrenverbandes bewirtschaften, zur Verfügung gestellt 

wird. Die Verwaltung des Silagelagerraumes erfolgt in diesem 

Fall durch den ALWB.



Ein Nachweis über die aktuellen Betriebsflächen wird dem
 
Wahnbachtalsperrenverband  jährlich bis zum 1. Juni vorgelegt.


Bei Verstoß gegen die vorgenannten Punkte verpflichtet

sich der Landwirt, auf Verlangen des Wahnbachtalsperren-

verbandes den Zuschuss in voller Höhe  zurückzuzahlen.

Auflagen - Technik

Die Durchführung des Bauvorhabens sowie die betriebliche 
Nutzung der Silageplatten erfolgen nach dem Stand der Technik sowie einschlägigen Vorschriften. Insbesondere folgende Anforderungen sind zu beachten:


Der Standort der Siloanlage ist so zu wählen, dass durch die 


Baumaßnahme und den Betrieb eine Beeinträchtigung von 


Grund- und Oberflächenwasser nicht zu besorgen ist. Der Ab-


stand zum nächsten oberirdischen Gewässer beträgt 


mindestens 50 m. Wird dieser Abstand unterschritten, sind 


im Einzelfall zusätzlich Schutzmaßnahmen mit dem Landbau-


berater und dem WTV abzustimmen. Der Standort liegt nicht 


im Überschwemmungsgebiet und ist hochwasserfrei. Die 


Bauwerkssohle liegt mindestens 1 m über dem höchsten 


Grundwasserstand.


Vor der Silageanlage ist eine betonierte Rangierfläche von 


8-10 m Breite für die Entnahme und Beschickung zu errich-


ten (s. Abb. Seite 6).



die Bodenplatten, die Auffanggrube sowie sämtliche Leitungs-

systeme sind wasserdicht und resistent gegen Silagesicker-

saft herzustellen. Der Nachweis der Wasserdichtheit von 

Beton ist nach DIN 1045 zu erbringen. Alle Fugen sind ent-

sprechend in geeigneter Weise abzudichten. Der Landwirt 

führt 
regelmäßig visuelle Kontrollen zur Dichtheit durch.  

Mängel werden sofort beseitigt.

Foto: Fahrsilo mit Seitenwand und Trennsystem für verschmutztes und unverschmutztes Niederschlagswasser



Bei der statischen Berechnung der Bodenplatten sind die
 
verschiedenen Belastungssituationen, wie z. B. Vollfüllung, 

Leerzustand und Geräteeinsatz zu berücksichtigen.


Silagesickersäfte werden in eine Auffanggrube abgeleitet.
 
Das Volumen der Auffanggrube ist der Größe der Silagean-

lage anzupassen und beträgt mindestens 8 m³. Die Auffang-

grube ist mit einem Füllstandsanzeiger auszurüsten, der bei 

ca. 3/4 Füllung eine Überlaufwarnung gibt. Vor Inbetriebnah-

me wird eine Dichtigkeitsprüfung durchgeführt.


Verschmutzte Niederschlagswässer werden in die Auffang-

grube abgeleitet. Dies ist bei der Bemessung der Auffang-

grube zu berücksichtigen. Unverschmutzte Niederschlags-

wässer von der abgedeckten Silage oder von einem nicht 

genutzten Teil der Siloanlage (dieser Teil muss mindestens

besenrein sein) werden über die belebte und bewachsene

Bodenzone versickert. Dazu kann an den Rändern der Silo-

anlagen ein bewachsener Versickerungsgraben angelegt 

werden.


Im Wasserschutzgebiet erfolgt keine
 
Ausbringung von Silagesickersäften in
 
der Zeit vom 15. Oktober bis 15. Feb-

ruar. Muss die Auffanggrube in diesem
 
Zeitraum geleert werden, sind die Sicker-

säfte in den Gülle- oder Jauchekeller um-

zulagern.

Schemazeichnung für Silageplatten mit Sickersaftgrube

Auflagen  -  Ausbringung von Wirtschaftsdüngern
Die Gewährung des Kostenzuschusses durch den Wahnbach-
talsperrenverband erfolgt unter folgenden Auflagen:



Die Ausbringung von Wirtschaftsdüngern innerhalb 

der Wasserschutzgebiete erfolgt nach einem verbindlichen 

Verteilplan für Wirtschaftsdünger, in dem die Zeiträume und 

Menge der Ausbringung für die einzelnen Betriebsflächen fest-

gelegt werden. Er wird jährlich mit dem Landbauberater     

Wasserwirtschaft erstellt und dem Wahnbachtalsperren-

verband bis zum 1. April vorgelegt. Als Grundlage für den 

Verteilplan für Wirtschaftsdünger  sind in ausreichender 

Anzahl Bodenuntersuchungen (Standard- und Nmin) - sowie 

Nährstoffuntersuchungen der Wirtschaftsdünger durchzu-

führen.


Im Wasserschutzgebiet erfolgt keine Ausbringung von 

Wirtschaftsdüngern in der Zeit vom 15. Oktober bis 15. Feb-

ruar. In begründeten Fällen kann in Abhängigkeit vom 

Witterungsverlauf und bei unvorhersehbaren technischen oder 

betrieblichen Problemen nach Zustimmung des Wahnbach-

talsperrenverbandes davon abgewichen werden. Dies kann
 
zum Beispiel der Fall sein, wenn auf Grünland der letzte Schnitt 

in Folge des Witterungsverlaufes erst nach dem 15. Oktober 

erfolgt.


Bei der Ausbringung von Wirtschaftsdüngern 

(Ablage auf dem Boden) wird ein Mindestabstand von 

5 m zu oberirdischen Gewässern  (zur Böschungsoberkante) 

eingehalten.


Die Ausbringung von Wirtschaftsdüngern auf hochwassergefährdeten und winternassen Standorten im Wasserschutzgebiet der Wahnbachtalsperre wird auf den Zeitraum vom 20. April bis 30. September beschränkt. 


Es erfolgt keine Ausbringung von Wirtschaftsdüngern auf

„vernäßten Standorten“.


Für die einzelnen Betriebsflächen können in Abhän-

gigkeit von den Standortbedingungen Bewirtschaftungs-

regeln vereinbart werden.

Die maximale Ausbringungsmenge pro ha beträgt 

80 kg N/ha. In dem Zeitraum 01. Oktober bis 15. Oktober 

wird eine maximale Ausbringungsmenge von  40 kg N/ha nicht

überschritten. Diese ist nur zulässig, wenn vor Vegetations-

ende eine weitere Nutzung durch Schnitt oder Beweidung 

erfolgt. Sofern auf einzelnen Parzellen größere Mengen

ausgebracht werden sollen, ist dies  jeweils zu begründen, 

mit dem Landbauberater Wasserwirtschaft abzustimmen und 

nur nach Zustimmung des Wahnbachtalsperrenverbandes 

zulässig.
